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Allgemeines über die Schwerarbeitspension 

 

 

 

ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN 
 

Die Schwerarbeitspension kann frühestens mit Vollendung des 60. Lebensjahres 
in Anspruch genommen werden, wenn mindestens 540 Versicherungsmonate              
(45 Jahre) erworben wurden, wobei innerhalb der letzten 240 Kalendermonate                   
(20 Jahre) vor dem Stichtag mindestens 120 Schwerarbeitsmonate (10 Jahre) 
vorliegen müssen. 
Waren die Anspruchsvoraussetzungen für eine Schwerarbeitspension (Alter, 
Versicherungsmonate, Schwerarbeit) zu einem früheren Zeitpunkt bereits einmal 
erfüllt, so bleibt der Anspruch auf diese Pensionsart auch bei einer späteren 
Antragstellung gewahrt. 
Als Schwerarbeit gelten alle Tätigkeiten, die unter körperlich oder psychisch 
besonders belastenden Bedingungen erbracht werden: 

1. in Schicht- oder Wechseldienst, wenn dabei auch Nachtdienst im Ausmaß von    
6 Stunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr an mindestens 6 Arbeitstagen im 
Kalendermonat geleistet wird, sofern nicht in diese Arbeitszeit überwiegend 
Arbeitsbereitschaft fällt, 

2. regelmäßig unter Hitze oder Kälte, welche sich wie folgt definieren: 
Hitze ist ein bei durchschnittlicher Außentemperatur durch Arbeitsvorgänge 
verursachter Klimazustand, der einer Belastung durch Arbeit während des 
überwiegenden Teils der Arbeitszeit bei 30 Grad Celsius und 50 % relativer 
Luftfeuchtigkeit bei einer Luftgeschwindigkeit von 0,1 m pro Sekunde gleich 
kommt oder ungünstiger ist; 
Kälte ist gegeben bei überwiegendem Aufenthalt in begehbaren Kühlräumen, 
wenn die Raumtemperatur niedriger als minus 21 Grad Celsius ist, oder wenn 
der Arbeitsablauf einen ständigen Wechsel zwischen solchen Kühlräumen und 
sonstigen Arbeitsräumen erfordert; 

3. unter chemischen oder physikalischen Einflüssen, wenn dadurch eine   
    Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 10 % verursacht wurde; und   
    das insbesondere 
 
- bei Verwendung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen, die durch 

gesundheitsgefährdende Erschütterung auf den Körper einwirken, oder 
- wenn regelmäßig und mindestens während 4 Stunden der Arbeitszeit 

Atemschutzgeräte oder während 2 Stunden Tauchgeräte getragen werden 
müssen, oder 


